
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 13.02.2018 

 Vorlage Nr. 18/0092 

Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

 

Umweltausschuss 
 

Stadtbaurat Dr. Kreuzer 

 

 

Vorberatung 

 

 

26.02.2018 
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Rat 

 

Ratsherr Omlor 

 

 

Entscheidung  

 

15.03.2018 

 

 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Friedhofssatzung 

 
Begründung: 

 

Die aktuellen Entwicklungen im Gladbecker Friedhofs- und Bestattungswesen wie 

  

 die Einführung der Urnenkammern in den Jahren 2016 und 2017, 

 die Einführung der neuen Grabart „Urnen-Baumgrab“ ab dem 01.04.2018, 

 die bevorstehende Inbetriebnahme der neuen Trauerhalle auf dem Friedhof Mitte  

 

haben erkennen lassen, dass die Friedhofssatzung der Stadt Gladbeck nicht mehr in allen 

Punkten heutigen Anforderungen genügt. 

 

Die aus diesem Grund vorgeschlagenen Änderungen sind keine „klassischen“ Neuregelun-

gen; sie dienen vielmehr der Aktualisierung, Konkretisierung oder Präzisierung des Sat-

zungsinhaltes. 

 

Berührt sind 

 

 § 10 - Särge und Urnen 

 § 11 - Bestattungszeiten 

 § 17 - Grabstätten in Gemeinschaftsgrabfeldern 

 § 28 - Herrichtung und Pflege der Grabstätten; Allgemeines 

 § 31 - Trauerfeiern sowie 

 die Anlage zur Friedhofssatzung. 
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Die Einzelheiten dazu können dem beigefügten Entwurf der Änderungssatzung entnom-

men werden. 

Ergänzende mündliche Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben. 
 

 

 



- 3 - 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die als Anlage beigefügte Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Gladbeck 

vom 01. Juni 2007 wird beschlossen. 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 
             Ulrich Roland 

         

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


